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I. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und La ge be richts des

Ei genbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach zum 31.12.2020 ist an das ge prüfte Un-

ter nehmen ge rich tet.

In der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2020 zu Angelegenheiten des Eigenbetriebs

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach,

Offenbach am Main

(im Folgenden auch ”MainArbeit“ oder ”Eigenbetrieb“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2020 ge wählt. Dar auf hin

be auftrag te uns die Betriebsleitung des Eigenbetriebs, den Jah res ab schluss un ter Ein be zie hung der

Buchfüh rung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2020 in Anwendung der

§§ 316 und 317 HGB zu prü fen.

Der Eigenbetrieb unterliegt nach § 27 Abs. 2 EigBGes der Prüfungspflicht gemäß §§ 316 ff. HGB. Es

sind die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Han delsge setz-

buches zu beachten. 

Wir haben zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der die sem Bericht als An lage 6 bei ge fügt ist. Der

Er läu terungsteil enthält Aufgliederungen und Hinwei se zu den einzel nen Pos ten des Jah resab schlus ses

zum 31.12.2020 un ter Angabe der jeweiligen Vorjahreszah len.

Erweiterungen unseres Auftrags zur Abschlussprüfung, die sich nicht auf den Jahresabschluss oder La-

gebe richt bezogen, ergaben sich aus der Betriebssatzung des geprüften Unternehmens bzw. wurden

dar über hinaus mit dem Auftrag ge ber verein bart.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

be ach tet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt IV. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren

Vor schrif ten zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB,

§§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben die Prüfung im August 2021 im Homeoffice bzw. in un se ren Ge schäfts räu men in Stutt gart

durchge führt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die

Voll stän digkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe richts am 27.08.2021 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pieren festge hal ten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2020, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1) Ge-

winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3) sowie den ge prüf ten La ge be richt 2020

(Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 5 dar ge stellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ord nungs mä-

ßi ger Erstel lung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), Düsseldorf, er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 8 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt-

schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu grunde.

Die Hö he unse rer Haf tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im

Ver hält nis zu Drit ten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der All ge meinen Auf tragsbedin gungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. So-

weit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim mung zur

Kennt nis vor gelegt wird, verpflichtet sich der Eigenbetrieb, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu

ver ein baren, dass die ver einbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche des Dritten uns

ge gen über gelten sol len.
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II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Lage des Unternehmens

1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stat tung

zur Be ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die ge setz li-

chen Ver treter Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Un ter neh-

mens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen ha-

ben. Hier zu gehö ren vertiefen de Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent-

wick lungen so wie eine kriti sche Würdi gung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber eige ne 

Prognoserechnungen. Unsere Be richts pflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei-

lung er lauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig keit und auf die Be ur-

teilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt ih ren Aus druck gefunden ha ben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un-

mit tel bar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahres abschluss

und den Lagebe richt so wie alle Unter lagen, wie Planungsrechnungen, wichti ge Ver träge, Protokolle und

Be richt erstattungen an die für die Über wa chung Verantwortli chen, die wir im Rah men unserer Prü fung

her an gezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung

durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im La ge bericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu tref-

fend.
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Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Der Arbeitsmarkt der Stadt Offenbach hat sich in 2020 pandemiebedingt verschlechtert. Die Ar-

beits losen quote stieg von 8,2 Pro zent En de 2019 auf 10,3 Pro zent an.

Das Geschäftskonzept des Jobcenters hat sich im Berichtsjahr nicht geändert. Das SGB II bil det die

ge setzliche Grundlage. 

Zentrales Prinzip der Arbeit im Jobcenter MainArbeit ist die Anregung von Eigenaktivitä ten der Kun-

den bei der Orientierung auf dem Arbeitsmarkt und bei der Stellensuche sowie die frühzeitige und

ziel gerichtete Aktivierung. 

Das Jobcenter betreute im Jahr 2020 durchschnittlich 10.690 (Vorjahr 10.660) erwerbsfähige Leis-

tungs be rechtigte, jahresdurchschnittlich 7.289 (Vorjahr 7.233) Bedarfsgemein schaften. Es wur den

ins ge samt 45.542 (Vorjahr 49.492) Bescheide erstellt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden Ersatzinvestitionen in Software, Betriebs- und Geschäfts ausstat-

tung (überwiegend Mobiliar) in Höhe von TEUR 79 getätigt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren beim Eigenbetrieb auf 239,9 Stellen durchschnittlich 273 (Vorjahr

278) Mit ar beiter (ohne Geschäftsführer) beschäftigt. Die Fluktuations quote lag bei 7,9 (Vorjahr 5,4)

Pro zent.

Der Eigenbetrieb erhält finanzielle Mittel zur Durchführung der sat zungsmäßigen Auf gaben vom

Bund und der Stadt Offenbach. Die Mittel werden bedarfsge recht abgeru fen.
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Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Job cen-

ter Offenbach im La ge bericht ba siert auf An nah men, bei de nen Be urteilungsspielräume vorhanden

sind. Wir hal ten die se Dar stel lung für plau si bel. In die sem Zu sam menhang ist insbesondere auf folgen-

de Kern aus sagen hin zu wei sen:

Bedingt durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeits markt be-

stehen weiterhin erheblich Unsicherheiten. Die Auftragseingänge im Verarbei tenden Gewerbe sind

im Juni 2021 positiv, vor allem auch im Mai 2021 im Bauhauptge werbe. Die Konjunkturerwartungen

sind allerdings insgesamt seit April rückläufig, das DIW-Konjunkturbarometer zeigt aktuell nur noch

die Erwartung einer durchschnittlichen Konjunkturlage. Zu Beginn der aktuell beginnenden 4. Coro-

na-Welle mit neuen Virusva rianten und steigenden Infektionszahlen stagniert auch das Konsumkli-

ma. 

Die Geschäftsführung der MainArbeit rechnet für 2021 bis Jahresende mit leicht sinken den Fallzah-

len. Bei sich weiter erholender und stabiler Konjunkturlage wird damit auch im Folgejahr ge rech net. 

Die auszureichenden Geldleistungen werden insgesamt zunehmen. Neben den bereits angespro-

chenen Regelsatzerhöhungen, den erweiterten gesetzlichen Leistungen und der Mietkos tendyna-

mik in der Region wird es in Offenbach im Rahmen einer neuen statisti schen Erhebung spätestens

zum 01.01.2022 höhere Angemessenheitswerte bei den Kos ten der Unterkunft geben. 
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III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach

deut schen Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres ab schluss und den Lagebericht auf die

Ein haltung der ein schlägi gen ge setzlichen Vorschriften geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungsle gung, die dazu eingerichteten

inter nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemach ten An ga ben. Unsere Aufgabe

als Ab schluss prüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buch füh rung und die gemachten

An ga ben im Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben un-

serer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf

den nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebe-

richt er ge ben.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haus halts-

grundsätzege setzes (HGrG).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätig keit

erga ben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hin sicht er forderlich

ge macht hät ten.

2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah-

men un se rer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche

Re ge lun gen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den

Auftrag und die je weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest ge-

stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom-
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men. Da nach ist die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur-

teilt wer den kann, ob die Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we sentlichen

Män geln sind. Im Rah men der Prü fung wer den Nach weise für die Anga ben in Buch füh rung, Jahresab-

schluss und Lagebericht auf der Ba sis von Stichproben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung

der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs- und Gliede rungs grund sätze und der we sentli chen Ein-

schät zun gen der Geschäftsführung so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus-

ses und des La gebe richts. Wir sind der Auf fas sung, dass unsere Prüfung eine hin rei chend si chere

Grund la ge für unse re Prüfungsurteile bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben un-

serer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah res-

ab schluss er geben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Un ter schla-

gun gen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig kei ten

wa ren nicht Gegenstand un serer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an-

ge legt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa-

chungsauf gabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des

ge prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesi chert

wer den kann.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü fungs stra-

tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf ten der Ge-

schäfts leitung über die we sentlichen Unternehmensziele und Geschäftsri si ken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk-

tions tests, ana lytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beur tei lung

des rech nungs le gungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.
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Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorge gan-

gen: Ausge hend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrate gie und den

Steu erungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir an schließend die

Ge schäfts pro zesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir be ur teilt, in wie-

weit die we sentli chen Ge schäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prü fungsrisi ko ha ben, durch die

Ge stal tung der Be triebs abläufe und der Kontroll- und Über wachungs maß nahmen redu ziert worden

sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei

der Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da mit

aus rei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jah res ab-

schluss aussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick

auf Einzel fäl le ins besondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schränken. So weit uns

eine Aus deh nung der Prüfungshandlungen erforderlich er schien, haben wir ne ben ana lyti schen Prü-

fungs hand lungen in Form von Plausibilitätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von Be le-

gen nachvoll zogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin über prüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art

und Um fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar-

beitern fest ge legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung be-

achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer-

punkten unserer Prüfung:

Forderungen gegen den Bund und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach,

Sonstige Rückstellungen,

Umsatzerlöse.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti-

schen An gaben.
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Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt  haben wir uns durch Ein-

ho lung von Saldenbestätigungen über zeugt. Auf Sal denbe stätigungen für Forderungen gegen Leis-

tungsberechtigte ha ben wir in Erwartung eines mangelnden Rücklaufs verzichtet.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Es wurden keine Rechtsanwaltsbestätigun-

gen über schwe ben de Rechtsstreitigkeiten erbeten, weil auskunftsgemäß keine Rechtsstreitigkeiten im

Be richtsjahr vor lagen.

Für die Prüfungen gemäß § 53 HGrG wurde der IDW-Prüfungsstandard PS 720 zugrunde gelegt und

die Ein zelfeststellungen hierzu haben wir gemäß dem vorgegebenen Fragenkatalog zusammengestellt.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresab schluss

über nom men.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü-

fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nach weise wurden er bracht. Die

Ge schäftsführung hat uns die Voll stän dig keit der Buchfüh rung, des Jahres abschlusses und des Lage-

be richts in der von uns ein gehol ten Voll stän dig keitserklärung am 27.08.2021 schrift lich be stätigt.
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IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf ten Un ter la-

gen in al len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze ord-

nungs mä ßiger Buchführung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs sind nach unseren Fest stel lungen voll-

stän dig, fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sicht liche Ord nung

des Bu chungs stof fes mit einer für die Belange des Eigenbetriebs ausreichenden Glie de rungs tiefe. So-

weit im Rah men unse rer Prü fung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord-

nungs ge mä ßen Doku menta tion er forderlichen Angaben. Die Belegablage ist nu merisch geord net, so-

dass der Zu griff auf die Belege un mit telbar anhand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch-

füh rung ent spricht somit für das ge samte Wirtschaftsjahr in allen wesentli chen Be langen den ge setzli-

chen An for de run gen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er-

mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-

schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis

unserer Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut-

schen Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organi sa to ri-

schen Ände rungen erfahren.
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1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah-

res ab schluss zum 31. Dezember 2020 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech nungs le-

gung gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung

und aller größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelun gen

be achtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcen ter

Offenbach für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2020 sind nach unse ren Fest stel lun gen ord-

nungs mä ßig aus der Buch füh rung und aus den weite ren geprüften Unterlagen ab ge leitet. Die ein schlä-

gigen An satz-, Aus weis- und Be wer tungs vor schriften wurden dabei ebenso in al len we sent li chen Be lan-

gen be achtet wie der Ste tig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle

be richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen Ver treter

voll ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2

Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge setz li chen Vor-

schriften ent spricht.
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2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte

Ge samt aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach ste-

hend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt un-

ter Be ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent-

spre chen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver mittelt.

2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs-

und Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden

maß geb li chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entspre chen den An ga-

ben im An hang und geben zusätzlich folgende Erläuterungen:

Die Saldenvorträge zum 01.01.2020 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2019, so-

dass der Grund satz der Bilanzidentität (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB) gewahrt ist.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach dem zu Recht ange wand-

ten Grund satz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1

Nr. 2 HGB).

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewer tet

(§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB). Der Grundsatz der Vorsicht (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB), der durch das

Realisationsprin zip bzw. das Impari täts prinzip definiert ist (Gewinne sind nur zu berücksichtigen,

wenn sie am Abschluss stich tag realisiert sind, wäh rend alle vorhersehbaren Risiken und Verluste,

die bis zum Abschluss stichtag ent standen bzw. dem Wirtschaftsjahr zuzurechnen sind, berück sich-

tigt wer den müssen, selbst wenn diese erst zwischen dem Ab schlussstichtag und dem Tag der Auf-

stellung des Jah resabschlusses bekannt ge worden sind), wurde beachtet.
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Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von ihren Zahlungszeitpunkten im Jahres ab schluss

er fasst (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs methoden wurden grund-

sätzlich bei behalten (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit, § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).
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V. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

1. Kennzahlen

Die folgende Übersicht zeigt wesentliche Bilanzkennzahlen und deren Entwicklung im Zeitablauf.

31.12.2020 31.12.2019
bzw. bzw.
2020 2019

1.1. Bilanzkennzahlen

Anlagevermögen
Anlagenquote % 0,8 0,6
Anlagendeckung

durch Eigenkapital % 1.312,7 2.120,2
durch Eigenkapital und mittel-/langfristiges Fremdkapital % 1.366,9 2.180,9

Investitionen Anlagevermögen TEuro 79 23

Liquidität
Liquidität 1. Grades % 3,4 0,8
Liquidität 2. Grades % 110,6 114,4

Eigenkapital
Eigenkapital TEuro 2.395 3.233
Eigenkapitalquote % 9,9 12,7
Eigenkapitalrentabilität % -35,0 -4,5

Bilanzsumme TEuro 24.279 25.428

1.2. GuV-Kennzahlen

Kostenerstattungen TEuro 135.815 131.370
Rentabilität der Kostenerstattungen % -0,6 -0,1

Personal
Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt)    284    278
Pro-Kopf-Aufwand TEuro 57 55
Produktivität TEuro 479 473

Jahresergebnis TEuro -839 -146

Zu den Kennzahlen geben wir folgende Hinweise:

Liquidität 1. Grades = (flüssige Mittel) ÷ (kurzfristiges Fremdkapital)

Liquidität 2. Grades = (flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen)  (kurzfristiges Fremd ka pi tal)

Rentabilität der Kostenerstattungen = (Jahresgewinn)  (Kostenerstatttungen)

Produktivität = (Kosternerstattungen + sonst. be triebliche Er träge)  (Mitarbeiterzahl)

Pro-Kopf-Aufwand = (Personalaufwand)  (Mitarbeiterzahl)
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2. Vermögenslage

In der folgenden Übersicht wurden die einzelnen Bilanzposten unter Fristigkeitsgesichtspunkten zu

Haupt gruppen zusammengefasst. Danach er geben sich folgen de Strukturbilanzen:

31.12.2020 31.12.2019 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Aktivseite

Sachanlagen
Immaterielle Vermögensgegenstände und

182 0,8 152 0,6 30 19,6

Langfristig gebundenes Vermögen 182 0,8 152 0,6 30 19,6

Kurzfristige Forderungen
- gegen Leistungsberechtigte 13.755 56,7 13.065 51,4 690 5,3
- gegen den Bund 3.309 13,6 6.697 26,3 -3.388 -50,6
- Rechnungsabgrenzungsposten 6.296 25,9 5.328 21,0 969 18,2
Liquide Mittel 736 3,0 186 0,7 551 -,-

Kurzfristig gebundenes Vermögen 24.097 99,2 25.276 99,4 -1.179 -4,7

24.279 100,0 25.428 100,0 -1.149 -4,5

Passivseite

Eigenkapital 2.395 9,9 3.233 12,7 -839 -25,9
Langfristige Rückstellungen 99 0,4 93 0,4 6 7,0

Langfristige Mittel 2.494 10,3 3.326 13,1 -832 -25,0

Kurzfristige Rückstellungen 14.374 59,2 13.927 54,8 447 3,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten
- gegenüber Kreditinstituten 0 * 0,0 519 2,0 -519 -100,0
- aus Lieferungen und Leistungen 459 1,9 200 0,8 258 -,-

- gegenüber der Stadt Offenbach 2.820 11,6 3.256 12,8 -436 -13,4

- sonstige Verbindlichkeiten 132 0,5 199 0,8 -67 -33,5
- Rechnungsabgrenzungsposten 4.000 16,5 4.000 15,7 0 0,0

Kurzfristige Mittel 21.786 89,7 22.102 86,9 -317 -1,4

24.279 100,0 25.428 100,0 -1.149 -4,5

—————————
Es wird -,- ausgegeben, wenn die Veränderung 100% übersteigt oder -100% unterschreitet oder wenn kein rechnerischer Wert ermittelt werden kann.

*) Betrag kleiner 0,5 TEuro. 

Die Summe der Strukturbilanz verringerte sich um 1.149 TEuro oder 4,5 %, wozu auf der Aktivseite

größ tenteils der kurzfristige und auf der Passivseite sowohl der kurzfristige  als auch der langfristige Be-

reich bei ge tra gen hat. Zum Bi lanz stich tag ist das lang fris tig ge bun dene Ver mö gen voll ständig frist gleich

fi nan ziert.
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Die Veränderung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen (30 TEuro) er gibt

sich aus den Investitionen in Höhe von 79 TEuro abzüglich der Ab schrei bungen des Wirt schafts jah res

in Hö he von 49 TEuro.

Die Forderungen gegen Leistungsberechtigte sind stichtags be dingt um 690 TEuro bzw. 5,3 % auf

13.755 TEuro gestiegen. Sie beinhalten öffentlich-rechtliche Forde run gen (13.077 TEuro), Erstat tungs-

ansprü che (2.417 TEuro), Beitreibungen (2.501 TEuro) und priva trechtli che For derungen (1.024 TEuro).

Die Pauschalwertberichtigung in Höhe von 30%  beträgt 5.895 TEuro. 

Der Rückgang der Forderungen gegen den Bund um 3.388 TEuro beruht darauf, ein Mittel abruf, noch

das Jahr 2019 betreffend, erst in 2020 über 2,3 Mio Euro gutgeschrieben worden ist. Somit befin den

sich die For de rungen nach einem Anstieg in 2019 wieder auf normalem Niveau.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft zum 31. Dezember 2020 im Wesentlichen bereits

aus gezahlte Regelleistungen sowie bereits ausgezahlte Kosten der Unterkunft für Januar 2021.

Zur Entwicklung der flüssigen Mittel siehe im Einzelnen die Erläuterungen unter Ab schnitt 3. Finanzla-

ge.

Das Eigenkapital ist im Berichtsjahr um den Jahresverlust in Höhe von 839 TEuro gesunken.

Bei den langfristigen Rückstellungen handelt es sich um Jubiläums- und Archivierungsrückstellun-

gen. 

Die kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich um 447 TEuro. Wesentlicher Posten der Rückstel lung

ist die Zahlungsverpflichtung der MainArbeit an die Stadt Offenbach für die von den Leistungsbe rechtig-

ten erhaltenen Zahlungen. Die Rückstellung wurde in Höhe der Forderungen gegen Leis tungs be rech-

tigte gebildet (13.755 TEuro). Die Personalrückstellungen (Urlaub und Gleitzeit) beträgt 525 TEuro. 

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Berichtsjahr nahezu voll-

ständig getilgt.
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Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach beinhaltet in Höhe von 2.545 TEuro die Spitz-

abrechnung zwischen MainArbeit und der Stadt Offenbach. Darin enthalten ist vor allem die Verbind lich-

keit aus der Schlussabrechnung für die Kosten der Unterkunft (KDU) in Höhe von 1.949 TEuro. 

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft zum 31. Dezember 2020 bereits vereinnahmte

Zu tei lungen der Stadt Offenbach am Main.
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3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des geprüften Unter-

neh mens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelflüsse nach der indi-

rekten Me thode dar stellt und den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erar bei-

te ten Deut schen Rech nungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) entspricht.

2020 2019
TEuro TEuro

Periodenergebnis -839 -146
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 49 89

+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 453 697
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 0 0
+/-

anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie

1.730 -2.645
+/-

Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer

-245 936

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.148 -1.069

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -34 0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -45 -23

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -79 -23

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.069 -1.092
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -333 759

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 736 -333

Als Finanzmittelfonds sind ausgewiesen 31.12.2020 31.12.2019

Flüssige Mittel 736 186
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristig) -0 -519

736 -333

Durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und den Mittelabfluss aus der der Inves ti-

tionstä tig keit kommt es zu ei ner Steigerung des Fi nanz mit tel fonds am En de der Pe rio de um

1.069 TEuro auf 736 TEuro.
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4. Ertragslage

Der Gesamterfolgsvergleich wurde aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden Ver gleichsjah re

ab ge leitet. Dabei haben wir Erträge und Aufwendungen unter betriebswirtschaft lichen Gesichtspunk ten

teilweise zusammengefasst und umgestellt. 

Aufwendungen
Erträge/

Vorjahr
Abweichung zum

2020 2019
TEuro TEuro TEuro % 

Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung nach SGB II 135.815 131.370 4.445 3,4

nach SGB II
Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen

103.666 101.740 1.926 1,9
Aufwendungen zur Eingliederung in Arbeit nach SGB II 11.946 9.695 2.251 23,2
Rohergebnis I 20.203 19.936 268 1,3
Sonstige betriebliche Erträge 184 69 115 -,-
Rohergebnis II 20.387 20.005 382 1,9

Personalaufwand 16.071 15.385 686 4,5
Abschreibungen 49 88 -39 -44,5

Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.107 4.676 431 9,2
Betriebsbedingte Aufwendungen gesamt 21.227 20.149 1.077 5,3

Betriebsergebnis des Erfolgsvergleichs -840 -145 -695 -,-

Finanzergebnis 1 -2 3 -,-
Jahresgewinn / Jahresverlust -839 -146 -692 -,-

—————————
Es wird -,- ausgegeben, wenn die Veränderung 100% übersteigt oder -100% unterschreitet oder wenn kein rechnerischer Wert ermittelt werden kann.

Die Anstieg der Kostenerstattung zur Erfüllung der Aufgabe nach SGB II um 4.445 TEuro auf

135.815 TEuro ist haupt säch lich durch den Anstieg der Arbeitslosenquote in Offen bach begründet. 

Hie rin ent halten sind vor allem die Gewährung passiver Leistungen nach SGB II (z.B. Erstat tung von Ar-

beits lo sengeld II und Kosten der Unterkunft sowie Aufwendungen zur Eingliederung in Ar beit nach SGB

II) und der Verwaltungsaufwand.
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Die Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen setzt sich wie folgt zusammen: 

2020 2019 Veränderung
TEuro % TEuro % Teuro %

Arbeitslosengeld II 51.430 49,6 49.692 48,8 1.738 3,5
Kosten der Unterkunft 48.471 46,8 47.772 47,0 700 1,5
Sozialgeld 1.876 1,8 1.951 1,9 -74 -3,8
Bildungs- und Teilhabepaket 1.888 1,8 2.326 2,3 -438 -18,8

103.666 100,0 101.740 100,0 1.927 1,9

Die Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen sowie der Aufwendungen zur Ein glie derung

in Arbeit nach SGB II sind korrespondierend zu den Kostenerstattungen zur Erfüllung der Auf gaben

nach SGB II gestiegen Zur Aufgliederung der Aufwendungen zur Eingliederung in Ar beit nach SGB II

ver wei sen wir auf unseren Erläuterungsteil. 

Dementsprechend ist das Roh er geb nis I relativ stabil (20.203 TEuro; Vorjahr: 19.936 TEuro). Nach

Hin zu rech nung der um 115 TEuro höheren sons ti gen be triebli chen Erträge ver blei ben als Roh er geb-

nis II 20.387 TEuro. Damit ste hen 382 TEuro bzw. 1,9 % mehr zur De ckung der Be triebs auf wen dun-

gen zur Verfü gung als im Vor jahr.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 686 TEuro bzw. 4,5 % auf 16.071 TEuro. Zum 01.03.2020 er-

folg te ei ne Ta riferhöhung im TVöD von 1,06% und im Beamtenbereich ab 01.02.2020 in Hö he von

3,2 %. Zu dem gab es die regelmäßig anstehenden Stufensteigerungen.

 Die durch schnittliche Anzahl der Ar beit neh mer betrug im Berichtsjahr 284 Arbeitnehmer (im Vorjahr

281), davon 37 Beamte (im Vorjahr: 39 Be amte). 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 431 TEuro gestiegen. Zu den Einzelheiten sie he

An la ge 6 dieses Prüfungsberichts. 

In Summe sind die betriebsbedingten Aufwendungen um 1.077 TEuro höher als im Vorjahr. Größte

Ver än de rungen finden sich hier bei den Personalaufwendungen (686 TEuro) und den sons ti gen be-

triebli chen Aufwendungen (431 TEuro).
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Das vergleichbare Betriebsergebnis verminderte sich um 695 TEuro auf -840 TEuro.

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresverlust von 839 TEuro.
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VI. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Nachstehend berichten wir in einem gesonderten Abschnitt des Prüfungsberichts über das Er geb nis

aus Er wei te run gen des Auftrags zur Abschlussprüfung, die sich aus der Satzung des geprüften Unter-

neh mens er gaben oder darüberhinaus mit dem Auf trag geber verein bart wur den.

1. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be-

ach tet. Dement sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d.h. mit der er for-

derli chen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels rechtlichen Vor schrif ten, den

Be stim mungen der Satzung und der Ge schäftsordnung für die Ge schäfts füh rung ge führt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 7 (Nachweis der Fest stel-

lun gen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnis sen) dar ge-

stellt. Über die se Fest stel lun gen hin aus hat un se re Prü fung kei ne Be son der hei ten er ge ben, die nach

un serer Auf fas sung für die Be ur tei lung der Ord nungsmä ßig keit der Ge schäfts füh rung von Be deu tung

sind.
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VII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 30. August 2021 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg-

ten Jah res ab schluss des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am

Main, zum 31.12.2020 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La gebe richt für das Wirt schafts jahr 2020 den

fol gen den uneingeschränk ten Bestätigungsvermerk er teilt, der von uns an die ser Stel le wie derge ge ben

wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Of-

fenbach am Main, – be stehend aus der Bi lanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Ver lust rech nung

für das Wirt schafts jahr vom 01.01. bis zum 31.12.2020 so wie dem An hang, ein schließ lich der Dar stel-

lung der Bilanzie rungs- und Be wer tungs me tho den – ge prüft. Dar über hin aus ha ben wir den La gebe richt

des Eigen betriebs MainArbeit. Kommuna les Jobcen ter Of fenbach für das Wirt schafts jahr vom 01.01. bis

zum 31.12.2020 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Ei-

genbetriebsgesetzes des Bundes landes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapital ge-

sell schaf ten gel ten den han dels rechtli chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den

tat säch li chen Ver hält nis sen ent spre chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-

betriebs zum 31.12.2020 so wie seiner Er tragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum

31.12.2020 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vor-

schriften zutreffendes Bild von der La ge des Ei gen betriebs. In allen wesentli chen Belangen steht
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die ser La ge be richt in Ein klang mit dem Jahres ab schluss, ent spricht den Vorschriften des Eigen-

betriebsge set zes des Bun des lan des Hes sen i.V.m. den ein schlägi gen deutschen, für Kapitalgesell-

schaf ten gel ten den han delsrecht lichen Vor schriften und stellt die Chan cen und Risiken der zukünfti-

gen Ent wick lung zu tref fend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom In stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch geführt. Unsere Verant wortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab schluss prüfers für die Prüfung des Jahresab schlus-

ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be schrie ben. Wir sind von dem

Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be rufs rechtli-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs pflichten in Übereinstim mung mit die-

sen Anfor de rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs nach weise

aus reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab schluss und

zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahres ab schluss

und den Lagebe richt  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-

schriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen,

für Ka pi tal gesell schaf ten gel ten den han delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresab schluss unter Beach tung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

spre chen des Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er tragslage des Eigenbetriebs vermit telt. Ferner sind

die ge setzli chen Ver treter ver ant wort lich für die inter nen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
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deut schen Grund sätzen ord nungs mä ßiger Buchfüh rung als not wendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahres ab schlus ses zu ermögli chen, der frei von we sentli chen – beab sichtig ten oder unbeab-

sich tigten – fal schen Dar stellun gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-

higkeit des Eigen betriebs zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha ben

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort füh rung der Unternehmenstä tigkeit,

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rech nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan zieren, sofern dem

nicht tatsächliche oder rechtliche Gege benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins ge-

samt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Ei gen-

betriebs ver mit telt so wie in al len we sent li chen Be lan gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht,

den Vor schrif ten des Ei gen betriebs ge set zes des Bun des lan des Hessen i.V.m. den einschlägigen deut-

schen, für Ka pi tal ge sell schaften gel ten den han dels rechtli chen Vorschriften entspricht und die Chancen

und Ri siken der zu künf tigen Ent wick lung zu treffend dar stellt. Ferner sind die gesetzli chen Vertreter ver-

ant wortlich für die Vor kehrungen und Maß nah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um

die Aufstel lung ei nes Lagebe richts in Übereinstim mung mit den an zu wendenden Vorschriften des Ei-

gen betriebs gesetzes des Bun deslan des Hessen i.V.m. den ein schlä gigen deutschen, für Ka pitalgesell-

schaften gel tenden han dels rechtli chen Vorschrif ten zu er möglichen, und um ausrei chende geeig nete

Nach weise für die Aussa gen im La gebe richt er bringen zu können. 

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des

Eigen betriebs zur Auf stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-

zes frei von wesentlichen – beabsich tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob

der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild
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von der La ge des Ei gen betriebs ver mit telt so wie in al len wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss so wie mit den bei der Prüfung ge won ne nen Er kennt nis sen in Einklang steht, den Vorschriften

des Ei gen betriebs geset zes des Bundes landes Hes sen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapital-

gesell schaften gel tenden han delsrechtli chen Vor schrif ten ent spricht und die Chancen und Risiken der

zukünf tigen Ent wicklung zu treffend dar stellt so wie ei nen Be stäti gungs ver merk zu erteilen, der unsere

Prü fungsurteile zum Jah res abschluss und zum La ge bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts prüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge führte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver stößen oder Unrichtigkeiten re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer den könnte, dass

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus ses und Lageberichts ge troffe-

nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir

pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal tung. 

Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –

fal scher Darstellun gen im Jahresab schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-

lun gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs nachweise, die ausreichend

und ge eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur teile zu dienen. Das Risiko, dass we-

sentliche fal sche Dar stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-

keiten, da Ver stöße betrü gerisches Zusam menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, ir reführende Darstellun gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrol len beinhalten kön-

nen;

gewinnen wir ein Ver ständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter nen

Kon trollsystem und den für die Prü fung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß nah-

men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um ständen angemessen sind,

je doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigen betriebs ab-

zugeben;
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver tretern an ge wand ten Rech nungs le-

gungs me thoden sowie die Ver tretbarkeit der von den gesetzlichen Ver tretern dar ge stellten ge-

schätzten Wer te und  damit zu sammen hängenden Angaben;

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes senheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungs legungs grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf

der Grundlage der erlangten Prüfungsnach weise, ob eine wesentli che Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsa me Zweifel an der Fähigkeit des

Ei genbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätig keit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be steht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehöri gen Angaben im Jahresab schluss und im Lage bericht aufmerk-

sam zu machen oder, falls diese Anga ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres

Bestätigungsver merks erlangten Prüfungs nachwei se. Zu künftige Ereignisse oder Gegebenheiten

können jedoch da zu führen, dass der Eigenbe trieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-

ren kann;

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließ lich der Anga ben so wie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfäl le

und Er eignisse so darstellt, dass der Jahresab schluss unter Beachtung der deutschen Grundsät ze

ord nungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Ver-

hält nis sen ent sprechen des Bild der Ver mö gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermit-

telt;

beurteilen wir den Einklang des La geberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent spre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs;

führen wir Prüfungshand lungen zu den von den gesetzlichen Ver tretern dargestellten zukunfts orien-

tierten Angaben im Lage bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachwei se voll-

ziehen wir dabei insbe sondere die den zukunftsorientierten Anga ben von den gesetzlichen Ver-

tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-

tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü fungs urteil zu

den zu kunftsorientierten An gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab.

Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignis se wesentlich von den zu-

kunftsorientier ten Anga ben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und

die Zeit planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel

im internen Kon trollsystem, die wir wäh rend unserer Prüfung feststellen."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor schrif ten und

den Grund sätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü fungs-

berichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der

be stätigten Fassung ab wei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert

unse re er neute Stel lung nahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü fung

hin gewie sen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Stuttgart, 30. August 2021

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele
Wirtschaftsprüfer

Hartmann
Wirtschaftsprüfer
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ANLAGEN
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MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Li-
zenzen an solchen Rechten und Werten 40.396,00 35.157,00

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 142.032,00 117.337,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände

1. Rückforderungen gegen Leistungsbe-
rechtigte 13.755.149,81 13.065.391,74

2. Forderungen gegen den Bund 3.308.846,07 6.696.680,32
17.063.995,88 19.762.072,06

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 736.324,30 185.783,79

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.296.477,29 5.327.764,29

24.279.225,47 25.428.114,14
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MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 50.000,00 50.000,00
II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage 3.183.183,30 3.329.533,26
III. Gewinn/Verlust

1. Gewinn des Vorjahres -146.349,96 751.351,01
2. Zuführung zu Rücklagen 146.349,96 -751.351,01
3. Jahresverlust -838.524,81 -146.349,96

2.394.658,49 3.233.183,30

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen 14.473.290,10 14.019.558,96

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten 19,50 519.170,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 19,50 (Euro 519.170,09)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 458.857,41 200.495,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 458.857,41 (Euro 200.495,64)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
Offenbach 2.819.969,58 3.256.468,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 2.819.969,58 (Euro 3.256.468,61)

4. Sonstige Verbindlichkeiten 132.430,39 199.237,54
3.411.276,88 4.175.371,88

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 132.430,39 (Euro 199.237,54)

D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.000.000,00 4.000.000,00

24.279.225,47 25.428.114,14
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MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung nach SGB II 135.815.245,69 131.370.164,96

2. Sonstige betriebliche Erträge 183.638,57 69.060,89

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für die Gewährung passiver Leistungen nach SGB II 103.665.914,87 101.739.661,23
b) Aufwendungen zur Eingliederung in Arbeit nach SGB II 11.945.873,18 9.694.936,55

115.611.788,05 111.434.597,78

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 12.404.184,43 11.858.214,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für

Unterstützung 3.666.831,90 3.527.127,45
16.071.016,33 15.385.341,64

- davon für Altersversorgung Euro 1.356.053,58 (Euro 1.337.998,76)

5. Abschreibungen auf Sachanlagen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und

Sachanlagen 48.984,15 88.253,14

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.106.887,87 4.675.861,20

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.948,33 291,95

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.681,00 1.814,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen

Euro 1.681,00 (Euro 1.802,00)

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -838.524,81 -146.349,96

10. Jahresverlust (-) -838.524,81 -146.349,96
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Rechtliche Grundlagen

A. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Firma und Sitz

MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach, Offenbach am Main

Rechtsform

Eigenbetrieb der Stadt Offenbach am Main

Betriebssatzung

Es gilt die Betriebssatzung in der Fassung vom 14.11.2019, die am 13.03.2020 bekannt gemacht wor-

den ist. Sie trat einen Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Gegenstand des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb übernimmt die der Stadt Offenbach am Main obliegenden Aufgaben und Zuständigkei-

ten als zugelassener kommunaler Träger nach dem SGB II.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Dauer des Eigenbetriebs

Die Dauer des Eigenbetriebs ist unbestimmt.

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 50.000 Euro.

Organe

Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung, der Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung

und die Betriebs kom mis sion.
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Betriebsleitung

Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter. Der Betriebsleiter führt die Bezeichnung

"Geschäftsführer/-in". Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung (§ 4 Abs. 1

EigBGes, § 4 der Satzung).

Im Berichtsjahr war Herr Dr. Matthias Schulze-Böing Ge schäfts führer des Ei genbetriebs. Ab 01.01.2021

ist Frau Susanne Pfau Geschäftsführerin als Nachfolgerin von Herrn Dr. Schulze-Böing. 

Betriebskommission

Aufgabe der Betriebskommission ist insbesondere die Überwachung der Betriebsleitung sowie die Be-

schlussvorbereitung für die Stadtverordnetenversammlung (§ 7 EigBGes, § 5 der Satzung).

Magistrat

Der Magistrat hat dafür zu sorgen, dass die Verwaltung und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes mit

den Planungen und Zielen der Stadt in Einklang stehen (§ 8 EigBGes, § 6 der Satzung).

Stadtverordnetenversammlung

Der Stadtverordnetenversammlung als oberstem Organ des Eigenbetriebes obliegen insbesondere

Grundsatzentscheidungen, nach denen der Eigenbetrieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll

(§ 5 Nr. 1-13 EigBGes, § 7 der Satzung).

Jahresabschluss und Lagebericht

Gemäß § 22 EigBGes hat der Eigenbetrieb den Jahresabschluss nach den Rechnungslegungsvor-

schrif ten für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. 

Gemäß § 26 EigBGes hat der Eigenbetrieb einen La gebericht aufzustellen. 
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Gemäß § 27 Abs. 2 EigB Ges sind der Jahresabschluss und der Lagebericht von einem durch die Ge-

meindevertretung zu bestim menden Abschlussprüfer nach den für große Kapitalge sellschaften gelten-

den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prüfen, soweit sich aus diesem Ge-

setz oder einer hierzu ergange nen Rechtsverordnung nichts anderes ergibt. Die Prüfung erstreckt sich

auch auf die Ordnungsmäßig keit der Geschäftsführung; dabei ist zu untersu chen, ob zweckmäßig und

wirtschaftlich verfahren wurde. Über die Prüfung ist schriftlich in entsprechender An wendung des § 53

Abs. 1 Nr. 2 HGrG zu berichten.
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Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 40.396,00 35.157,00

II. Sachanlagen

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 142.032,00 117.337,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Rückforderungen gegen Leistungsberechtigte 13.755.149,81 13.065.391,74

Zusammensetzung Euro Euro

Forderungen gegen Leistungsberechtigte 19.650.214,02 18.664.845,35
Pauschalwertberichtigung -5.895.064,21 -5.599.453,61

13.755.149,81 13.065.391,74

Die Pauschalwertberichtigung beträgt 30% auf den Forderungsbestand. 
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31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

2. Forderungen gegen den Bund 3.308.846,07 6.696.680,32

Der Rückgang der Forderungen ist damit begründet, dass für passive Leistungen ein Mittel abruf in Hö-

he von 2,3 Mio Euro das Jahr 2019 betreffend erst in 2020 gutgeschrieben worden ist.

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutha-
ben bei Kreditinstituten und Schecks 736.324,30 185.783,79

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.296.477,29 5.327.764,29

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft zum 31.12.2020 im Wesentlichen bereits aus gezahlte

Regelleistungen sowie bereits ausgezahlte Kosten der Unterkunft für Januar 2021.
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Passiva

A. Eigenkapital

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

I. Stammkapital 50.000,00 50.000,00

II. Rücklagen

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Allgemeine Rücklage 3.183.183,30 3.329.533,26

Zusammensetzung Euro Euro

Kapitalrücklage 1.000.000,00 1.000.000,00
Gewinnrücklage 2.183.183,30 2.329.533,26

3.183.183,30 3.329.533,26

III. Gewinn/Verlust

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Gewinn des Vorjahres -146.349,96 751.351,01

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

2. Zuführung zu Rücklagen 146.349,96 -751.351,01

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

3. Jahresverlust -838.524,81 -146.349,96
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B. Rückstellungen

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Sonstige Rückstellungen 14.473.290,10 14.019.558,96

Zusammensetzung Euro Euro

Rückstellung Weiterleitung Zahlungseingänge 13.755.149,81 13.065.391,74
Urlaubs-Rückstellungen 275.807,00 375.389,71
Gleitzeit-Rückstellungen 248.744,20 199.981,63
Sonstige-Rückstellungen 84.992,09 270.233,88
Jubiläums-Rückstellungen 72.732,00 66.684,00
Archivierungs-Rückstellung 26.265,00 25.878,00
Jahresabschluss-Rückstellung 7.600,00 15.000,00
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 2.000,00 1.000,00

14.473.290,10 14.019.558,96

Rückstellung Weiterleitung Zahlungseingänge

Die MainArbeit leitet die von den Leistungsberechtigten erhaltenen Zahlungen an die Stadt Offenbach

und den Bund weiter. In Höhe der wertberichtigten Forderungen wurde eine Rückstellung gebildet. 

C. Verbindlichkeiten

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19,50 519.170,09

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19,50 519.170,09)

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen 458.857,41 200.495,64

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 458.857,41 200.495,64)

Die Verbindlichkeiten sind durch eine Offene-Posten-Liste nachgewiesen. 
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31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offen-
bach 2.819.969,58 3.256.468,61

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.819.969,58 3.256.468,61)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach sind mit Forderungen gegen die Stadt Offenbach

verrechnet worden. 

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

4. Sonstige Verbindlichkeiten 132.430,39 199.237,54

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 132.430,39 199.237,54)

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.000.000,00 4.000.000,00

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft zum 31.12.2020 bereits verein nahm te Zutei lungen

der Stadt Offenbach am Main in Höhe von 4.000 TEuro (Vorjahr 4.000 TEuro).
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Gewinn- und Verlustrechnung

2020 2019
Euro Euro

1. Kostenerstattungen für die Aufgabenerfüllung
nach SGB II 135.815.245,69 131.370.164,96

Zusammensetzung Euro Euro

Mittelzuteilung Kommune 52.621.797,79 52.800.000,00
Mittelzuteilung Bund Passive Leistungen 51.555.980,00 49.182.900,00
Mittelzuteilung Bund Verwaltungshaushalt 16.311.149,00 16.351.294,00
Mittelzuteilung Bund Eingliederungstitel 10.800.000,00 9.000.000,00
Rückforderungen 6.958.249,57 6.223.621,14
Kommunaler Finanzierungsanteil 3.138.425,31 2.948.475,19
Mittelzuteilung Projekte 327.387,15 73.616,33
Übrige Umsatzerlöse 302.596,35 984,02
VWH Rückzahlung an Bund -620.616,50 0,00
Schlussabrechnung -639.573,52 -239.197,19
Rückzahlung Kommune (Einnahmen und überschüssige Mittel) -4.940.149,46 -4.971.528,53

135.815.245,69 131.370.164,96

2020 2019
Euro Euro

2. Sonstige betriebliche Erträge 183.638,57 69.060,89

3. Materialaufwand

2020 2019
Euro Euro

a) Aufwendungen für die Gewährung passiver
Leistungen nach SGB II 103.665.914,87 101.739.661,23

Zusammensetzung Euro Euro

Arbeitslosengeld II 51.430.397,18 49.691.550,81
Kosten der Unterkunft 48.471.431,60 47.771.625,46
Bildungs- und Teilhabepaket 1.887.789,85 2.325.700,11
Sozialgeld 1.876.296,24 1.950.784,85

103.665.914,87 101.739.661,23
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2020 2019
Euro Euro

b) Aufwendungen zur Eingliederung in Arbeit nach
SGB II 11.945.873,18 9.694.936,55

Zusammensetzung Euro Euro

Aktivierung und berufliche Eingliederung Ermessen 5.060.328,72 4.467.847,63
Teilhabe am Arbeitsmarkt §16i SGB II 1.580.180,07 785.630,78
Freie Förderung 1.318.135,19 1.143.199,92
Berufsausbildung in außerbetriebl. Einrichtungen 915.226,26 860.019,59
Integrationsleistung für Langzeitarbeitslose 476.049,65 484.900,05
Mehraufwandvariante 423.140,49 546.214,29
Kommunale Eingliederungsleistungen 371.797,79 447.626,37
Eingliederung Langzeitarbeit §16eSGBII 354.846,78 176.666,15
Eingliederungszuschüsse 223.801,74 189.820,31
LZA-Projekt 223.677,41 23.616,33
Vermittlungsbudget 131.117,33 202.953,20
Aufnahme Sozialversicherungspfl. Beschäftigung 101.450,00 0,00
Ausbildungsbegleitende Hilfen 100.510,09 110.481,85
Befristeter Beschäftigungszuschuss 0,00 15.179,30
Übrige Aufwendungen 665.611,66 240.780,78

11.945.873,18 9.694.936,55
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4. Personalaufwand

2020 2019
Euro Euro

a) Löhne und Gehälter 12.404.184,43 11.858.214,19

2020 2019
Euro Euro

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorgung und für Unterstützung 3.666.831,90 3.527.127,45

(davon für Altersversorgung: 1.356.053,58 1.337.998,76)

5. Abschreibungen auf Sachanlagen

2020 2019
Euro Euro

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 48.984,15 88.253,14

2020 2019
Euro Euro

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.106.887,87 4.675.861,20

Zusammensetzung Euro Euro

Mieten, Pachten und Leasing 1.448.242,96 1.364.252,87
Aufwendungen für Informationstechnik 1.242.153,19 1.223.288,91
Auszahlungen aus zusätzlichen Pauschalen KOA VV 679.713,85 0,00
Honorare und Reisekosten 631.854,77 1.006.839,26
Bewirtschaftung Immobilien 409.624,17 306.982,91
Bürobedarf, Porto, Telefon, Internet 342.786,15 309.147,93
Ärztliche Begutachtungen 163.257,11 209.017,13
Ausbildung und Qualifizierung 61.392,31 81.310,69
Gerichts- u. ähnliche Kosten 60.249,70 83.195,12
Übrige Aufwendungen 67.613,66 91.826,38

5.106.887,87 4.675.861,20

2020 2019
Euro Euro

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.948,33 291,95
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2020 2019
Euro Euro

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.681,00 1.814,00

(davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 1.681,00 1.802,00)

2020 2019
Euro Euro

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -838.524,81 -146.349,96

2020 2019
Euro Euro

10. Jahresverlust (-) -838.524,81 -146.349,96
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Nachweis der Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der

Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

(Prüfung gemäß § 53 Abs.1 HGrG)

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individuali-

sierte Offenlegung der Organbezüge

1.1 Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungs plan für die

Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es dar über hinaus schriftliche

Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisa tion für die Geschäfts- sowie ggf. für

die Konzernleitung (Geschäftsanwei sung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnis-

sen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Organe der MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach sind die Stadtverordnetenver-

sammlung, der Magistrat, die Betriebskommission und die Betriebsleitung, vertreten durch den

Geschäftsführer; daneben wurde ein Beirat gebildet. Deren Rechte und Pflichten werden durch

das Gesetz und die Satzung bestimmt.

Grundlage der Satzung ist das Eigenbetriebsgesetz Hessen (EigBGes). In der Hessischen Ge-

meindeverordnung ist eine Geschäftsordnung nicht zwingend vorgeschrieben. Es findet aller-

dings für die Betriebskommission die Kommissionsordnung der Stadt Offenbach am Main Anwen-

dung. Der Beirat hat eine Geschäftsordnung. Eine Geschäftsordnung für die Betriebsleitung exi-

stiert nicht.

Ein Geschäftsverteilungsplan existiert nicht und ist aufgrund der Größe des Eigenbetriebs auch

nicht erforderlich. Die Verteilung der Aufgaben ist in einem Organisationsplan geregelt. Die Ein-

bin dung der Betriebskommission in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung ist sachge-

recht.
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1.2 Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 

 Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben vier Sitzungen der Betriebskommission und zwei Beiratssitzungen stattge-

fun den.

Niederschriften über die Sitzungen wurden erstellt und lagen uns zur Einsicht vor.

1.3 In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 

 AktG a.F. sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien

im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig.

1.4 Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-

dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,

erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-

gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Es wird bezüglich der Vergütung des Geschäftsführers zulässigerweise von der Schutzklausel

des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Die Mitglieder der Betriebskommission und des Beirates erhielten im Geschäftsjahr 2020 keine

Vergütungen.
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II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

2.1 Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefug nis-

se ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein Organisationsplan/Organigramm liegt vor, der den Bedürfnissen des Unternehmens ent-

spricht und nach dem verfahren wird. Der Organisationsplan wird regelmäßig überarbeitet und

an gepasst.

2.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren

wird?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte hierfür bekannt geworden.

2.3 Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert?

Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention bestehen hauptsächlich in Maßnahmen der Funk-

tionstrennung und in der Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. Daneben erhalten alle Mitarbeiter-

der MainArbeit einmal jährlich ein Merkblatt zur Korruptionsvermeidung, dessen Kenntnisnahme-

die Mitarbeiter schriftlich bestätigen müssen. Es wurde ein Konzept zur Prävention von Korrup-

tion erarbeitet.
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2.4 Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-

prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-

ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-

gehalten werden?

Die wesentlichen Entscheidungen trifft der Geschäftsführer selbst. Es bestehen umfangreiche

Richtlinien und Arbeitsanweisungen für die Sachbearbeitung im Bereich der SGB II-Tätigkeiten.

Im Bereich der Administration werden die Arbeitsanweisungen und Richtlinien der Stadtverwal-

tung sinngemäß angewendet. 

Im Finanz- und Rechnungswesen existieren Konten- und Kosten stellen pläne.

Anhaltspunkte, dass diese Richtlinien und Arbeitsanweisungen nicht eingehalten wer den, haben

sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

2.5 Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver wal-

tung, EDV)?

Soweit wir prüften, verfügt der Eigenbetrieb über eine ordnungsmä ßi ge Doku men tation von Ver-

trägen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

3.1 Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort schrei-

bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den

Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Betriebes ausgestaltet. Ent spre-

chend § 4 und §§ 15 bis 18 EigBGes Hessen erstellt die Betriebsleitung einen Wirtschaftsplan,

bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.
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Darüber hinaus wird ein fünf jähriger Finanzplan erstellt, der dem Wirtschaftsplan als Anlage bei-

gefügt wird (§ 19 EigBGes). Zu beachtende Regelungen werden eingehalten.

3.2 Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ja, größere Abweichungen vom Wirtschaftsplan werden auf ihre Ursachen hin untersucht.

3.3 Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den

besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen wird EDV-gestützt nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buch-

führung von der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH als Dienstleister geführt. Sie bedient sich

dabei in di rekt über die Energieversorgung Offenbach AG der Hard- und Software sowie der Re-

chen zentrumsdienst leistun gen der MW Energie AG, Mannheim. Dabei wird ein Netzwerk betrie-

ben, auf dem die Daten online verarbeitet werden.

Zur Leistungsgewährung wendet der Eigenbetrieb das System LÄMMkom der LÄMMERZAHL

GmbH, Dortmund, an. 

Die Personalabrechnung erfolgte durch die Stadtverwaltung der Stadt Of fenbach am Main, die

sich hierzu der Firma ekom21 GmbH, Darmstadt, bedient, welche das Pro gramm P&I Loga der

P&I Personal & Informatik AG, Wiesbaden, einsetzt. 

Verstöße gegen ge setz liche Bestimmungen oder anerkannte Regeln konnten im Rahmen unse-

rer Prüfung nicht fest gestellt werden. Es exi stiert eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung,

die die Zuordnung von Kosten zu den Aktivi täten im Rahmen von SGB II ermöglicht.
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3.4 Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liqui ditäts-

kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Sowohl die Kreditlinie als auch die Liquidität werden laufend überwacht. Der Eigenbetrieb nimmt

an dem automatisierten Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bun-

des (HKR-Verfahren) teil.

3.5 Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich

Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden

sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht.

3.6 Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist

durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah

und effektiv eingezogen werden?

Ausstehende Rückforderungen gegen Kunden der MainArbeit (Leistungsberechtigte) werden

grund sätzlich zeitnah und effektiv eingezogen. Der Aufbau des Mahnwesens der MainArbeit ist 

abgeschlos sen. Es wird auskunftsgemäß eine Verbesserung durch das Programm avviso der

DATA-team Gesell schaft für kommuna le und industrielle Softwareentwicklung mbH  an gestrebt.
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3.7 Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens / Konzerns und umfasst

es alle wesentlichen Unternehmens- / Konzernbereiche?

Organisatorisch ist das Controlling auf Ebene des Geschäftsführers angesiedelt. Die ser wird

durch zwei Controller unterstützt. Der Größe und Art der Tätigkeit des Eigenbetriebes nach ist si-

chergestellt, dass alle Geschäftsbereiche durch das Controlling abgedeckt sind.

3.8 Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Über wachung

der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-

steht?

Entfällt; der Eigenbetrieb besitzt keine Tochterunternehmen oder Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

4.1 Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt

werden können?

Ein explizites Risikofrüherkennungssystem i. S. v. § 91 Abs. 2 AktG ist nicht einge richtet. Die Ri-

sikoüberwachung erfolgt durch den Geschäftsführer. Es erfolgen regelmäßige, zeit nahe betriebs-

wirtschaftliche Auswertungen sowie ein Abgleich mit den Planrechnungen. Die finanziellen Risi-

ken werden durch einen Liquiditätsplan, der in kurzen Abständen aktualisiert wird, über wacht.

4.2 Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich

Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Hinweise, dass die Maßnahmen nicht ihrem Zweck entsprechend geeignet und ausreichend sind,

haben wir nicht erhalten. Anhaltspunkte, die gegen die tatsächliche Durchfüh rung dieser Maß-

nah men sprechen, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.
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4.3 Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Beachtung und Durchführung der Maßnahmen zur Abwehr bestandsgefährdender Risiken

wird durch den Geschäftsführer sichergestellt.

4.4 Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem

ak tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-

stimmt und angepasst?

Aufgrund der homogenen Geschäftstätigkeit tragen die regelmäßigen, zeitnahen betriebswirt-

schaftlichen Auswertungen den Anforderungen einer kontinuierlichen und systematischen Ab-

stimmung Rechnung.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Die Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt, da ein Handel mit Finanzinstrumenten sowie mit

anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten nicht getätigt wird.
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Fragenkreis 6: Interne Revision

6.1 Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne Revi-

sion / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion

durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision war im Geschäftsjahr 2020 nicht als eigenständige Stelle bei der MainAr-

beit ein gerichtet. Es erfolgen jedoch auskunftsgemäß Prüfungen durch die Abteilung "Grundsatz

und Recht".

Die Prüfung der Gewährung von ALG II-Leistungen kann grundsätzlich auch durch das Revi-

sionsamt der Stadt Offenbach am Main oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgen.

6.2 Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen / Kon zern?

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zu Frage 6.1.

6.3 Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision / Konzern-

revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare

Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?

Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie gen

hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Vgl. Antwort zu Frage 6.1.

6.4 Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-

stimmt?

Vgl. Antwort zu Frage 6.1.
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6.5 Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufge deckt und um 

 welche handelt es sich?

Entfällt.

6.6 Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen

Re vision / Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzernre-

vi sion die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt. 
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III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung

 Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des 

 Überwa chungsorgans

7.1 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-

organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt

worden ist?

Anhaltspunkte dafür, dass bestehende Zustimmungserfordernisse von dem Geschäftsführer nicht

beachtet wurden, haben sich bei Durchführung der Prüfung nicht ergeben.

7.2 Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über wa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

7.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen

ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen

wor den sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

7.4 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz,

Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-

wachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich dafür keine Anhaltspunkte ergeben.
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

8.1 Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im mate riel-

le Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-

tät / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Im Berichtsjahr wurden neben dem Erwerb von Ersatzinvestitionen und einer Software Avviso

kei ne nennens wer ten In ves ti tionen geplant und/oder durchgeführt.

8.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermittlung

nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-

chen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

8.3 Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-

wacht und Abweichungen untersucht?

Entfällt.

8.4 Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei Investitionen in Höhe von 79 TEuro erübrigt sich diese Frage.

8.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-

schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte sind im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.



Anlage 7/Seite 13

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

9.1 Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,

VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen vor gelegen.

9.2 Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote

(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden Vergleichsangebote eingeholt, um ein Urteil über die Angemessenheit des

Preises zu ermöglichen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

10.1 Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ja, im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen der Betriebskommission und zwei Beiratssitzungen

statt.

10.2 Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens / Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln insgesamt einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Ei-

genbetriebes. Quartalsberichte werden nicht erstellt.
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10.3 Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-

terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß

abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesent liche Un-

terlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Durch regelmäßige Gespräche und Sitzungen werden die Überwachungsorgane angemessen

und zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ord-

nungsgemäß abgewickelte Geschäftsvor fälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentli-

che Unterlassungen sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

10.4 Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-

sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 Aktiengesetz (AktG))?

Besondere Berichterstattungen wurden im Berichtsjahr nicht angefordert.

10.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder

unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine derartigen Feststellungen getroffen.

10.6 Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-

den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine solche Versicherung ist nicht abgeschlossen. Auskunftsgemäß existieren allerdings eine Ei-

genschadenversicherung und eine Haftpflichtversicherung.

10.7 Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-

organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-

den?

Solche Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.
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IV. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

11.1 Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich dafür keine Hinweise.

11.2 Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände konnten wir im Rahmen der Abschlussprüfung nicht fest-

stellen.

11.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bi-

lanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens ge gen-

stände wesentlich beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

12.1 Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzie rungsquel len zu-

sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi tions-

verpflichtungen finanziert werden?

Erläuterungen zur Kapitalstruktur, zu den Finanzierungsquellen und den dazugehörigen Kennzif-

fern geben wir in der Anlage 6 dieses Prüfungsberichtes. Investitionsverpflichtungen bestehen

zum Abschlussstichtag nicht. 
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12.2 Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-

aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern liegt nicht vor.

12.3 In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien

der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Jahresabschluss sind Erstattungen hinsichtlich der bei Erfüllung der Aufgaben nach SGB II

entstandenen Sach- und Personalkosten berücksichtigt. Anhaltspunkte, dass der Eigenbetrieb

Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet hat, sind im Rahmen der Prüfung

nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

13.1 Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus stat-

tung?

Finanzierungsprobleme bestehen angesichts ausreichender Kreditlinien und angemessener Vor-

schüsse für den Mittelbedarf im Rahmen der Erledigung der Aufgaben nach SGB II nicht.

13.2 Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Gewinnverwendungsvorschlag, den Jahresverlust 2020 aus der allgemeine Rücklage zu de-

cken, ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes vereinbar.
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V. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

14.1 Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten /

Konzern unternehmen zusammen?

Entfällt, da mehrere Segmente nicht vorliegen.

14.2 Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

14.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-

hungen zwischen Konzerngesellschaften oder andere Leistungsbezie hungen zwi schen

Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaf tern eindeutig zu unan gemessenen Kon-

ditionen vorgenommen wer den?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

14.4 Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Der Eigenbetrieb hat keine konzessionsabgabepflichtigen Betriebszweige. 
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

15.1 Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be deu-

tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Nein. Es gab keine verlustbringenden Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von

Be deu tung waren.

15.2 Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß-

nahmen handelt es sich?

Nein; siehe Antwort zu Frage 15.1.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur 

 Verbesserung der Ertragslage

16.1 Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresverlust wurde durch die rückwirkenden Abrechnungen der Jahresrechnung 2018 nach

§6b Abs. 4 SGBII verur sacht. Die Pau schale für die Per so nal gemeinkosten wurde in 2020 für die

Ab rech nung 2019 von 30 % auf 25 % der spitz ab rech nungsfähigen Personalkosten reduziert.

16.2 Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-

ternehmens zu verbessern?

Maßnahmen zur Kostenüberwachung und -begrenzung werden laufend durchgeführt. Die über-

nommenen Aufgaben nach SGB II werden grundsätzlich kostendeckend abgerechnet.
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